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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5305/J der 
Abgeordneten Carmen Schimanek und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 

Dem Sozialressort sind neben dem in der Anfrage geschilderten keine weiteren gleichgela-
gerten Fälle bekannt geworden. 

Zu Frage 2: 

Der gegenständliche Einzelfall wurde dem Sozialressort mit Schreiben der Volksanwaltschaft, 
eingelangt am 19. September 2014, bekannt. 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

Ob im vorliegenden Fall eine andere Geldleistung zuerkannt wurde, ist mir nicht bekannt. 
Das zuständige Oberlandesgericht hat jedoch die Berufung des Pensionsversicherungsträgers 
umgehend abgewiesen, weshalb eine Absicherung im Wege des AMS nicht mehr erforderlich 
war. 

Zur Vermeidung gleichartiger Härtefälle habe ich den Vorstand des Arbeitsmarktservice an-
gewiesen, in derartigen Fällen das Ergebnis der ärztlichen Untersuchungen im Verfahren vor 
dem Arbeits- und Sozialgericht einem ärztlichen Gutachten des Pensionsversicherungsträ-
gers gleichzuhalten und den Pensionsvorschuss anzuweisen. 
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Zu Frage 6 und 7: 

Die angesprochene Novellierung des AlVG wurde im Rahmen einer von mir vorgeschlagenen 
Regierungsvorlage vom Nationalrat in der Sitzung vom 8. Juli 2015 beschlossen. Damit ist 
nunmehr auch gesetzlich klargestellt, dass nicht nur auf Grund eines ärztlichen Gutachtens 
des Pensionsversicherungsträgers, sondern auch auf Grund eines späteren gerichtlichen 
Gutachtens, mit dem mangelnde Arbeitsfähigkeit festgestellt wird, vom AMS ein Pensions-
vorschuss zu leisten ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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